
 

 	  

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS‘90 / DIE GRÜNEN für die 
Stadtratssitzung am 11.11.2024: 

Wie wirkt sich die aktuelle Änderung der StVO auf die Planung von 
verkehrsberuhigten Bereichen in Wohngebieten aus? 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Ratsfraktion von BÜNDNIS‘90/DIE GRÜNEN würde gerne erfahren, ob die 
Novellierung der StVO, welche am 12.10.2023 vom Bundestag beschlossen 
und am 11.10.2024 in Kraft trat, Auswirkungen auf die planerischen 
Überlegungen bezüglich der Einrichtung von Tempo 30 Zonen, baulich 
abgetrennten Fahrradwegen oder andere abgetrennte Sonderfahrspuren für 
alternative Mobilitätsformen und Zebrastreifen hat.  

Gerade bei der anlassbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, 
deren Distanz zum Lückenschluss sich von 300 m auf 500 m vergrößert hat, 
würden wir gerne Erfahren ob diese neue Handhabe in Ihren planerischen 
Überlegungen eine Rolle spielt.  

Die vereinfachten Vorschriften bei der Zuweisung von Flächen, die 
ausschließlich dem Fuß- oder Radverkehr gewidmet sein sollen, erachten wir 
als eine sehr große Hilfe bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
Pirmasens 2030. Wir schauen bei diesen Aspekten mit viel Hoffnung in die 
Zukunft und hoffen, dass die neue Handhabe zeitig in angemessenem Maße 
genutzt wird, um unsere Stadt verkehrspolitisch weiterzuentwickeln.  
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Mit freundlichen Grüßen, 

Luis Wittmer  
Fraktionsvorsitzender   

Kurzerklärung: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/stvo-novelle-2023-2229430


Gesetzesänderung im einzelnen:

https://www.buzer.de/gesetz/10526/v318192-2024-10-11.htm
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